
873 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (672 det: Bei­
lagen): Bundesgesetz über das Ausmaß der 

Lehrverpflichtung der Bundeslehrer 
Der vorliegende Gesetzentwurf ist die erste 

Regelung, die eine Gesamtübersicht über die 
Lehrverpflichtung in allen Unterrichtsgegenstän­
den an den Bundesschulen darstellt, für die be­
reits auf Grund der neuen Schulgesetze Lehr-

,pläne vorliegen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat am 
29. April 1965 zur Vorberatung der Regierungs­
vorlage einen Unterausschuß eingesetzt, dem von 
der österreichischen Volkspartei die Abgeord­
neten Gab r i eie, Lei s s e rund R e gen s­
bur ger, von der Sozialistischen Partei öster­
reichs die Abgeordneten C halo u p e k, Doktor 
Stella K lei n - L ö wund Dr. Neu g e bau e r 
und von der Freiheitlichen Partei österreichs 
Abgeordneter Dr. B r 0 e s i g k e angehörten. In 
der Folge nahmen auch Abgeordneter 
Mac h u n z e von der österreichischen V olks­
partei und Abgeordneter U h I i r von der Sozia­
listisch. en Partei österreichs an den Beratungen I 
des Unterausschusses teil. . 

Machunze 
Berichterstatter 

, 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
sehr eingehend beraten und eine Reihe von Ab­
änderungen vorgeschlagen, worüber dem Finanz­
und Budgetausschuß ein schriftlicher Bericht vor­
gelegt ~urde. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich in 
seiner Sitzung am 12. Juli 1965 in Af\wesenheit 
des Bundesministers für Finanzen Doktor 
S c h mit z mit der Regierungsvorlage befaßt. 

Nach einer Wortmeldung des Abgeordneten 
Dr. B r 0 es i g k e wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung der vom Unterausschuß 
empfohlenen Abänderungen mit Stimmenmehr­
heit angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationairat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
samt Anlagen (672 der Beilagen) mit den a n­
g e s chI 0 S sen e n A b ä n der u n gen die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 12. Juli 1965 

Dr. Migsch 
Obmann 

'j. 
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2 873 der Beilagen 

.j. 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 672 der Beilagen 

1. Die überschrift vor § 2 hat zu lauten: 
"Ausmaß der Lehrverpflichtung" , 

2. Im § 2 Abs. 1 treten an die Stelle der lit. d 
und e folgende Bestimmungen: 

"d) für Unterrichtsgegen­
stände der Lehrver­
pflichtungsgruppe IV 
(Anlage 4) ......... 23 Wochenstunden, 

e) für Unterrichtsgegen­
stände der Lehrver­
pflichtungsgruppe V 

'(Anlage 5) ......... 24 Wochenstunden, 
f) für U nterrichtsgegen­

stände der Lehrver­
pflichtungsgruppe VI 
(Anlage 6) ......... 28 Wochenstunden." 

3. Im § 2 Abs. 2 ist nach dem Wort "übungs­
hauptschulen" ein Beistrich zu setzen. 

4. § 2 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Für das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 

Lehrer an der Bundes-Berufsschule für Uhr­
macher in Karlstein in Niederösterreich und an 
der Berufsschule an der Anstalt für Erziehungs­
bedürftige in Kaiserebersdorf gelten die Bestim­
mungen des Landeslehrer-Dienstrechtsüberlei­
tungsgesetzes 1962, BGBl. Nr. 245, über das 
Ausmaß der Lehrverpflichtung der Berufsschul­
lehrer." 

5. Im § 2 Abs. 4 ist die Ziffer V durch VI 
zu ersetzen. 

6. Dem § 2 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
,,(6) Die Lehrer sind nach Möglichkeit im vol­

len Ausmaß ihrer Lehrverpflichtung zur Unter­
richtserteilung heranzuziehen." 

7. Im § 3 Abs.6 ist die zweimal vorkommende 
Ziffer IV jeweils durch V zu ersetzen. 

8. Im § 5 ist das Wort "vier" durch "fünf" 
zu ersetzen. 

9 . .Im § 7 Abs. 2 ist die Ziffer V durch VI 
zu ersetzen. 

10. § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Über das Ausmaß der L~hrverpflichtung 

hinaus kann ein Lehrer nur aus zV/fngenden 
Gründen zu Mehrdienstleistungen bis zu eine_rn 

'Viertel des Ausmaßes semer Lehrverpflichtung 
verhalten werden." 

11. Im § 9 Abs. 2 lit. a ist der Ausdruck 
"Anlage 6" durch -"Anlage 7" zu ersetzen. 

12. Im § 9 Abs. 2 lit. b ist die Ziffer IV 
durch V und der Ausdruck "Anlage 7" durch 
"Anlage 8" zu ersetzen. 

13. In § 9 Abs. 2 lit. c ist die zweimal vor­
kommende Ziffer V durd1 VI zu ersetzen. 

14. Im § 9 Abs. 2 lit. e ist die Ziffer IV 
durch V zu ersetzen. 

15. Im § 11 Abs. 1 ist die Ziffer V durch VI 
zu ersetzen. 

16. Im § 12 ist der Ausdruck "in Geltung ge­
standene" durch das Wort "geltende" zu er­
setzen. 

17. Die Abs. 2 und 3 des § 13 sind als Abs. 3 
und 4 zu bezeidmen. An die Stelle des Abs. 1 
treten folgende Bestimmungen: 

,,(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im 
Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist, mit 1. Sep­
tember 1964 in Kraft. 

(2) Für die Zeit vom 1. September 1964 bis 
31. Dezember 1965 beträgt das Ausmaß der 
Lehrverpflichtung für die Unterrichtsgegenstände 
der Lehrverpflichtungsgruppe IV (§ 2 Abs. 1 
Lit. d) 24 Wochenstunden." 

18. In der Anlage 3 hat die Ordnungsnum­
mer 203 zu lauten: 

,,203. Seminarien in den theoretischen Fach­
gebieten für die Befähigung zum landwirtschaft­
lichen Lehr- und' Förderungsdienst am Bundes­
seminar für das landwirtschaftliche Bildungs­
wesen." 

19. Die Anlagen 4 bis 7 sind als Anlagen 5 
bis 8 zu bezeichnen. 

20. Als Anlage 4 wird eingefügt: 
"Anlage 4 

Lehrverpflichtungsgruppe IV 

1. Akt an Meisterschulen für Bildhauerei und 
für Malerei. 

2. Aktzeichnen an Fachschulen für Muster­
zeichnen. 

3. Bildnerisme Erziehung an. Bildungsanstalten 
für Kindergärtnerinnen, für Arbeits­
lehrerinnen und für Erzieher, an höheren 
Schulen und an den den Akademien ver­
wandten Lehranstalten. 

4. Entwerfen und Vergrößern an Meister­
klassen für Maschinsticker. 

5. Entwurf und Werkzeimnen an Fachschulen 
für gestaltendes Metallhandwerk, für ge­
werbliche Holz- und Steinbildhauerei, für 
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873 der Beilagen 3 

Tischlerei und Raumgestaltung, für 
Drechslerei, für Keramik und Ofenbau 
und für dekorative Gestaltung, an 
Meisterschulen für gestaltendes Metall­
handwerk, für Tischlerei und Raumge­
staltung' und für Keramik und Ofenbau. 

6. Entwurfzeichnen an Fachschulen für Kunst­
sticker und an Meisterschulen für das 
Malerhandwerk. 

7. Entwurf- und Fachzeichnen an höheren 
Lehranstalten für Wirkerei und Strickerei 
und an FadlsdlUlen für Maschinstickerei 
SOWie an der Bundesfadlschule für 
Technik. 

8. Entwurf- und Modezeichnen an berufs­
pädagogischen Lehranstalten, an Meister­
klassen für Damenkleidermacher, für 
Herrenkleidermacher, für Wäschewaren­
erzeuger und für Kunststicker und an 
Klassen für Modellarbeit im Damen­
kleidermachen und in der Wäschewaren­
erzeugung. 

9. Entwurf- und Schnittzeichnen an Meister­
sdlUlen für Mode. 

10. Freihandzeichnen an höheren Lehranstalten 
für Hombau, für Holzbau und für Tief­
bau, an höheren temnischen Lehranstalten 
für Berufstätige, Fachrid1tung Hochbau, 
an Fachschulen für Steinmetzerei und für 
Zimmerer und an Bauhandwerkerschulen 
für Maurer, für Zimmerer und für Stein­
metzen. 

11. Freihandzeichnen und Schriftpflege an Leh­
rerbildungsanstalten. 

12. Komposition an Meisterschulen für Malerei. , 
13. Kopf an MeistersdlUlen für Malerei. 

14. Kunsterziehung am Bundesseminar für das 
landwirtschaftliche Bildungswesen. 

15. Kunstgeschichte an höheren Lehranstalten 
für Textilchemie und für Reproduktions­
und Drucktechnik und an gewerblichen, 
technischen und kunstgewerblichen Fam­
schulen und deren Sonderformen. 

16. Kunstgeschichte (Bauformenlehre) an Fach­
sdmlen für Zimmerer. 

17. Kunstpflege (Zeichnen) an Mittelsmulen. 

18. Leibeserziehung an Lehranstalten für ge­
hobene Sozialberufe, an Bildungsanstalten 
für Arbeitslehrerinnen und für Kinder­
gärtnerinnen. 

19. Leibesübungen. 

20. Methodik der Leibeserziehung am Bundes­
seminar für das landwirtschaftliche Bil­
dungswesen. 

21. Musik an Mittelsmulen und an vierjährigen 
höheren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe. 

22. Musikerziehung an Lehranstalten für ge­
hobene Sozialberufe, an Bildungsanstalten 
für Kindergärtnerinnen, für Arbeits­
lehrerinnen und für Erzieher, an allge­
meinbildenden höheren Schulen, an 
b erufspäd agogischen Lehranstalten, an 
höheren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe und am Bundesseminar für 
das landwirtschaftliche Bildungswesen. 

23. Musiklehre und Gesang an Lehrerbildungs­
anstalten. 

24. Musische Unterrichtsgegenstände an Lehr­
anstalten für gehobene Sozial berufe. 

25. Naturzeichnt!n 
Malerei." 

an Meisterschulen für 

21. Die Anlage 5 (alt Anlage 4) wird geändert 
wie folgt: 

a) In der überschrift ist die Ziffer IV durch V 
zu ersetzen. 

b) Die Ordnungsnummern 1 und 2 haben zu 
entfallen. 

c) Die Ordnungsnummer 7 hat zu lauten: 
,,7. Bildnerische Erziehung an Fachs'chulen für 

wirtsdlaftliche Frauenberufe." 
d) Die Ordnungsnummern 16, 17, 18 und 19 

haben zu entfallen. 

e) Die Ordnungsnummer 20 hat zu lauten: 
,,20. Entwurf- und Modezeichnen an Fachschulen 

für Damenkleidermacher, für Herren­
kleidermacher, für Damenkleiderkonfek­
tion, für Herrenkleiderkonfektion, für 
Wäschewarenerzeuger und für Modisten." 

f) Die Ordnungsnummern 21, 32, 33, 63, 64, 
68, 69, 70,71, 74, 75 und 80 haben zu entfallen. 

g) In der Ordnungsnummer 34 ist das Wort 
"Landwirtschaftsgestaltung" durch das Wort 
"Landsmaftsgestaltupg" zu ersetzen. 

h) Die Ordnungsnummer 86 hat zu lauten: 
,,86. Musik an HaushaltuJ;1gsschulen und an 

Hauswirtschaftsschulen. " 

i) Die Ordnungsnummer 88 hat zu lauten: 
,,88. Musikerziehung an Fachschulen für wirt­

schaftliche Frauenberufe, für Damen­
kleidermacher, für Wäsmewarenerzeuger, 
für Modisten und für Kunststicker." 

j) Die Ordnungsnummern 89, 90 und 95 
haben zu entfallen. 

k) Die verbleibenden Ordnungsnummern sind 
neu durchzunumerieren. 

22. In der übersmrift der Anlage 51st die 
Ziffer V durch VI zu ersetzen. 
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